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RS OGH 1929/11/28 Ds26/29
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.11.1929

Norm

DSt 1872 §46

Rechtssatz

Eine Beschwerde gegen ein verurteilendes Disziplinarerkenntnis ist auch dann unzulässig, wenn es sich um die Lösung

der Zuständigkeitsfrage handelt und die Entscheidung hierüber in den Spruch des Erkenntnisses aufgenommen

wurde.
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